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Stqtuten des
Tweckverbqndes
Musikschule GqUao

Aus Gründen der besseren Lesborkeit wird im Text die
mönnliche oder weibliche Form gewöhlt. Beide Formen

werden ols gleichwertig betrochtet.
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Sloluten des Zweckverbondes Musikschule Göu

Die Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden

- gestützt ouf die SS 56 Abs. I lit. o und 170 Abs. I Gemeindegesetz vom .l6. 
Feb-

ruor 19921 -

beschliessen:

l. Angeschlossene Gemeinden, Nome, Silz, Zweck und Aufgoben

$ I Angesch/ossene Gemeinden und Nome
t Die Gemeinden Egerkingen, Hörkingen, Neuendorf, Niederbuchsiten und
Oberbuchsiten bilden unter dem Nomen trZweckverbond Musikschule Göul
(nochfolgend MSG genonnt) einen Zweckverbond (gegründet 1974) gemöss
den $$ 166 ff. Gemeindegesetz und gemöss den vorliegenden Stotuten.

5 2 Sifz
I Der Sitz des Zweckverbonds Musikschule Göu befindet sich in Oberbuchsiten.

$ 3 Zweck und Aufgoben
1 Der Zweckverbond dient der Errichtung und dem Betrieb der Musikschule mit
oll ihren Unlerrichtszweigen.
z Die Musikschule Göu ermöglicht, doss Kinder und Jugendliche eine ihnen on-
gemessene musikolische Ausbildung erholten. Der Unterricht soll dos Verstöndnis
für die Werte der Musik fördern und dem öffentlichen Musikleben oktive Freude
vermitteln.
s Die MSG tritt im Umfong der in diesen Stotuten umschriebenen Zustöndigkeiten
on die Stelle der ongeschlossenen Gemeinden.
a Die Verbondsgemeinden stellen on ihrem Ort Unterrichtsröumezur Verfügung.
Aus orgonisotorischen Gründen konn der Unterricht für bestimmte lnstrumente
on einem Ort zentrol erteilt werden. Der Vorstond befindet dorüber.

2. Politische Rechle der Slimmberechliglen

$ 4 lnitiotive
t Ein Fünftel der Stimmberechtigten oller Verbondsgemeinden konn eine lnitio-
tive gemöss den $S 77 ff. Gemeindegesetz einreichen.
z Die Frist noch $ 81 Absotz 4 Gemeindegesetz betrögt 9 Monote.
s Die Frist noch $ 83 Absotz I Gemeindegesetz betrögt ein Johr.
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$ 5 Referendum
t Über Geschöfte, deren Auswirkungen einmolig CHF 50'000.00 oder jöhrlich wie-
derkehrend CHF 25'000 übersteigen, muss obligotorisch on den Gemeindever-
sommlungen der Verbondsgemeinden obgestimmt werden. (obligotorisches
Referendum). Erforderlich ist die Zustimmung der Mehrheit der Verbondsgemein-
den.
z Ein Zehntel der Stimmberechtigten oller dem Zweckverbond ongeschlossenen
Gemeinden können verlongen, doss über Beschlüsse der Delegiertenversomm-
lung in Sochfrogen, die nicht vom Referendum ousgeschlossen sind, on den Ge-
meindeverso m mlu n gen der Verbo ndsgemeinden o bgestimmt wird (fo kultotives
Referendum). Erforderlich ist die Zustimmung der Mehrheit der Verbondsgemein-
den.

$ 6 Vorschlogsrechf
t Ein Zehntel der Stimmbeteiligten oller dem Zweckverbond ongeschlossenen
Gemeinden können der Delegiertenversommlung schriftlich Vorschlöge unter-
breiten.
z Die Vorschlöge sind wie Auftröge eines Mitgliedes der Delegiertenversomm-
lung zu behondeln.

3. Verbondsgemeinden

S 7 Zweckverbondsslofufen
r Der Beschluss der Stotuten des Zweckverbonds sowie ollföllige Anderungen be-
dürfen der Zustimmung der Gemeindeversommlungen der Verbondsgemeinden
noch Mossgobe von S 

,l70 
Abs. 2 Gemeindegesetz.

4. Orgonisolion und Befugnisse der Verbondsorgone
4.1. Allgemeines

$B Orgone
t Die Orgone des Zweckverbondes sind:
o) Die Delegiertenversommlung;
b) der Vorstond
c) die Rechnungsprüfungskommission oderdieexterne Revisionsstelle;
d) Behördenmitglieder und Angestellte im Rohmen ihrer selbstöndigen Ent-

scheidkompetenz.

$9 Die Amtsperiode
t Die Amtsperiode föllt grundsötzlich mit derjenigen der Gemeindebehördenzu-
sommen. Der Vorstond bestimmt den genouen Beginn der Amtsperiode der Or-
gone.
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4.2. Delegierlenversommlung

$ l0 Besfond und Einberufung
t Die Delegiertenversommlung umfosst je drei Mitglieder pro Verbondsge-
meinde. Die Mitglieder werden vom jeweiligen Gemeinderot gewöhlt.
z Prösident und Vizeprösident dürfen nicht der gleichen Gemeinde ongehören.
s Die Unterschrift führen der Prösident und der Zweckverbondsschreiber. Sie

zeichnen kollektiv zu Zweien.
I Die Delegiertenversommlung ist beschlussföhig, wenn 3/5 der Delegierten on-
wesend sind. Abstimmungen und Wohlen finden in der Regel offen stott. Wenn
mindestens I /5 der Delegierten es verlongt, muss geheim obgestimmt werden.
Bei Wohlen muss geheim gewöhlt werden, wenn mehrere Kondidoten zur Wohl
stehen.
s Die Delegiertenversommlung tritt ordentlicherweise im Frühjohr zur Rechnungs-
versommlung und im Herbst zur Budgetversommlung zusommen. Ausserordentli-
che Delegiertenversommlungen finden ouf Beschluss des Vorstondes stott.
6 Der Prösident oder bei dessen Abwesenheit der Vizeprösidenl führt den Vorsitz.
Bei Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden bei Abstimmungen der Stichent-
scheid zu. Bei Wohlen entscheidet dos Los.

$ I I Aufgoben und Kompelenzen
t Die Delegiertenversommlung wöhlt für die Douer einer Amtsperiode ous seiner
Mitte ein Büro mit folgenden Mitgliedern:
o) ihrem Prösidenten;
b) ihren Vizeprösidenten;
c) zwei Stimmenzöhler.

z Die Delegiertenversommlung wöhlt für die Douer einer Amtsperiode:
o) die Mitglieder des Vorstondes;
b den Prösidenten des Vorstondes;
c den Vizeprösidenten;
d den Aktuor.

s Die Delegiertenversommlung wöhlt für die Douer eines Johres die Rechnungs-
prüfungskommission oder externe Revisionsstelle.

a Die Delegiertenversommlung hot folgende Aufgoben:
o) sie beschliesst die Reglemente zur Verwirklichung dieser Stotuten, insbeson-

dere eine Dienst- und Geholtsordnung sowie den Stellenplon für dos Perso-
nol, dos vom Zweckverbond gewöhlt oder ongestelli ist;

b) sie beschliesst dos Budget und die Johresrechnung des Zweckverbondes;
c) sie beschliesst Geschöfte, deren Auswirkungen einmolig Fr.2'500.00 oder

jöhrlich wiederkehrend Fr. 2'500.00 übersteigen (insbesondere Ausgoben,
N ochtrogskredite, Eigentu msü bertro g u n gen, Einröu mu ng besc hrö n kter
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d)
e)
f)

dinglicher Rechte, Einnohmenreduktionen) ;

sie setzt gestützt ouf $ 21 die Beitröge der Verbondsgemeinden fest;
sie konn für den Vorstond Ressorts bilden;
sie übt dos Disziplinorrecht gegenüber ihren Mitgliedern und den von ihnen
gewöhlten Behördenmitgliedern ous;
sie beschliesst dos Reglement über die Zustöndigkeit bei Vergobeverfohren
(Submissionsreglement) .

s)

4.3. Vorstond

S 12 Zusommensetzung
I Der Vorstond besteht ous fünf Mitgliedern, nömlich ous je einem Miiglied pro
Gemeinde.

$ 13 Aufgoben und Kompefenzen
t Der Vorstond ist dos vollziehende und vewoltende Orgon des Zweckverbonds.
z Er beschliesst und wöhlt in ollen Angelegenheiten, die nicht in der Gesetzge-
bung oder in den Stotuten einem onderen Orgon übertrogen sind.
s Er hot insbesondere folgende Befugnisse und Aufgoben:
o) er bereitet die Geschöfte der Delegiertenversommlung vor, stellt dozu An-

trog und vollzieht die Beschlüsse der Delegiertenversommlung;
b) er beschliesst Geschöfte, deren Auswirkungen jöhrlich einmolig Fr. 2'500.00

oder jöhrlich wiederkehrend Fr. 2'500.00 nicht übersteigen (insbesondere
Ausgo ben, Nochtro gskredite, Eigentumsü bertro gu n gen, Einrö u mu n g be-
schrö n kter din g lic her Rechte, Ein no h menredu ktionen) ;

c) er stellt dos Personol des Zweckverbonds on und beschliesst die Arbeitsver-
tröge inklusive Stellenbeschreibungen;

d) er erlösst die Unterschriftenregelungen;
e) er informiert die Verbondsgemeinden regelmössig über dos Geschehen im

Zweckverbond;
f) er teilt ollföllige von der Delegiertenversommlung beschlossene Ressorts zu;
g) er übt unter Vorbeholt der Kompetenzen der Delegiertenversornmlung dos

Disziplinorrecht ous.
h) Der Vorstond vertritt die Musikschule Göu noch oussen.

a Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn die Mehrheit der Mitglieder, ober min-
destens drei, onwesend sind.

4.4. Rechnungsprüfung

S l4 Rechnungsprüfungskommission
t Die Rechnungsprüfungskommission besteht ous drei Mitgliedern.
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z Die Aufgoben und Wöhlborkeitserfordernisse der Rechnungsprüfungskommis-
sion richten sich noch den Vorgoben des Gemeindegesetzes.
s Die Delegiertenversommlung konn die Aufgoben der Rechnungsprüfungskom-
mission ouch einem onerkonnten und gemöss Revisionsoufsichtsgesetz zugelos-
senen Revisionsunternehmen übertrogen. Die Wohl der Revisionsstelle erfolgt
jöhrlich. Eine Wiederwohl ist möglich. Die DelegiertenversCImmlung konn die Re-
visionsstelle bei Vorliegen wichtiger Gründe jedeaeit obberufen.

4.5. Behördenmilglied und Personol

$ 15 Allgemeines
t Die Anstellungsbedingungen des Personols sind in der Dienst- und Geholtsord-
nung geregelt. Die Anstellung erfolgt grundsötzlich öffentlich-rechtlich.

S 16 Prösident des Vorsfondes
I Der Prösident des Vorstondes leitet und koordiniert die Geschöfte des Zweck-
verbondes. lhm untersteht dos Personol. Er vertritt die Musikschule Göu noch
OUSSEN.
z Er hot folgende Finonzkompetenzen: Beschlussfossung über Geschöfte, deren
Auswirkungen einmolig Fr. 1'000.00 oder jöhrlich wiederkehrend Fr. l'000.00 nicht
übersteigen.

S 17 Zweckverbondsschreiber
I Der Zweckverbondschreiber führt vor ollem den Schriftverkehr und die Admi-
nistrotion des Zweckverbonds. Die Funktion des Zweckverbondschreibers wird
grundsötzlich vom Aktuor übernommen.
z Die Führung von Schriftverkehr und Administroiion konn on eine oussenste-
hende Fochstelle übertrogen werden. Die Delegiertenversommlung bestimmt
die Fochstelle.

S l8 Musikschulleiter
t Der Musikschulleiter koordiniert den Musikschulbetrieb und führt die Musiklehr-
personen.

S 19 Finonzverwoltung
I Der Finonzvenarolter führt vor ollem den Finonzhousholt des Zweckverbondes.
lm Weiteren gelten die Bestimmungen gemöss Gemeindesetz.
z Die Führung der Finonzverwoltung konn on eine oussenstehende quolifizierte
Fochstelle übertrogen werden. Die Delegiertenversommlung bestimmt die Foch-
stelle.
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5. Finonzielle Mittel und Loslen

9 20 Aufwendungen und Ertröge des Zweckverbonds
t Die Aufwendungen des Zweckverbonds umfossen folgende Bereiche:
o) Entschödigungen für die Lehrpersonen, für den Vorstond, für die RPK oder

externe Revisionsstelle, für Mitglieder von Kommissionen;
b) Aufwendungen für Personol oder die oussenstehende Fochstelle und die

übrigen Angestellten;
c) Sochmittel, die über den Zweckverbond ongeschofft werden;
d) Soch- und Betriebsoufwond.

z Die Ertröge setzen sich zusommen ous:
o) Entgelte für Leistungen des Zweckverbondes;
b) den Beitrögen derVerbondsgemeinden (Betriebsbeitrögen);
c) den Stootsbeitrog;
d) den Zinsertrögen.

$ 2 I Kosfenverfei/e r: Beitröge der Verbondsgemeind en (Betriebsbeitröge)
I Die Aufwendungen des Zweckverbondes gemöss $ 20 Abs. I werden zu 100%
noch den Einwohnezohlen der Verbondsgemeinden oufgeteilt. Mossgebend
sind die Einwohnezohlen per 31. Dezember des Vorjohres gemöss Bevölkerungs-
stotistik des Kontons Solothurn.

6. Finonzhousholl

9 22 lnfernes Kontrollsystem
t Dos interne Kontrollsystem umfosst regulotorische, orgonisotorische und techni-
sche Mossnohmen.
z Der Vorstond regelt die Ausgestoltung des internen Konirollsystems in einem
Verwo ltu n gsre g leme nt.

9 23 Finonzplon
I Der Vorstond beschliesst jöhrlich den Finonzplon

5 24 Budgef
I Dos Budget des Zweckverbondes ist den Verbondsgemeinden bis zum 3,l. Ok-
tober einzureichen.

$, 25 Neue Ausgoben unter einem besonderen Troktondum
I Bevor über dos Budget beschlossen wird, sind nicht gebundene einmolige Aus-
goben, die Fr. l0'000.00 und jöhrlich wiederkehrende Ausgoben, die Fr. 5'000.00
übersteigen, von der Delegiertenversommlung unter einem besonderen Trok-
tondum zu beschliessen.
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S 26 Finonzierung /nvesfitionsousgaben
t Die Finonzierung der lnvestitionsousgoben erfolgt mit Betriebsbeitrögen der
Verbondsgemeinden.

7. Rechtsschulz

5 27 Beschwerdemöglichkeifen
t Der Rechtsschutz richtet sich noch den $$ l84 und 197 tf . Gemeindegesetz.
z Vermögensrechtliche Streitigkeiten werden vom Verwoltungsgericht beurteilt.
s Die Vorschriften der Speziolgesetzgebung bleiben vorbeholten.

8. Ein- und Auslritlsbedingungen

S 28 Ein- und Ausfriffe von Verbondsgemeinden
t Gemeinden, die dem Zweckverbond beitreten wollen, hoben dies zwei Johre
im Vorous dem Vorstond des Zweckverbonds zu melden. Der Eintritl erfolgt noch
dem Beschluss der Anderung der Stotuten ouf den folgenden Johresbeginn.
2Der Ausiritt ous dem Zweckverbond konn ouf Ende eines Schuljohres mit einer
Kündigungsfrist von drei Johren erfolgen. Die oustretende Verbondsgemeinde
hot für die im Zeitpunkt des Austritts bestehenden finonziellen Verpflichtungen
des Zweckverbonds entsprechend ihrer Kostentrogungspflicht onteilsmössig ouf-
zukommen. Der entsprechende Betrog wird innert drei Monoten noch Austritt zur
Zohlung föllig. Mit dem Austritt verliert die oustretende Verbondsgemeinde ihre
Ansprüche om Zweckverbondsvermögen.

9. Auflösung und Liquidolion

S 29 Auflösung
t Der Zweckverbond konn oufgelöst werden, wenn es

o) olle Verbondsgemeinden einzeln beschliessen;
b) die Mehrheit der Verbondsgemeinden einzeln beschliessen und der Regie-

rungsrot die Auflösung bewilligt, sofern die Verbondsoufgoben bedeu-
tungslos geworden sind oder ebenso gut und wirtschoftlich ohne Zweckver-
bond erfüllt, werden können.

9 30 Liquidotion
t lm Folle einer Auflösung werden finonzielle Verpflichtungen oder ein ollfölliges
Vermögen des Zweckverbonds gemöss der in $21 festgelegten Beitrogspflicht
ouf die Verbondsgemeinden oufgeteilt.
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I 0. Schlussbeslimmungen

$ 3l lnkrofttreten
t Die Stotuten treten, nochdem sie von den Gemeindeversommlungen der Ver-
bondsgemeinden beschlossen und vom Regierungsrot genehmigt worden sind,
ouf den l. Juli 2025 in Kroft.

Diese Stotuten wurden von den Gemeindeversommlungen wie folgt beschlos-
sen

Gemeinde Egerkingen, om Montag,23. Juni 2025
Gemeinde Hörkingen, om Dienstog, 24. Jvni 2025
Gemeinde Neuendorf, om Donnerstog, S. Juni 2025
Gemeinde Niederbuchsiten, om Donnerstog, 19. Juni 2025
Gemeinde Oberbuchsiten, om Montog, 23. Juni 2025

Die Protokollouszüge liegen den Stotuten bei.

2r "' 1frit RRB Nr /f,r,2 geneh

Unterschrift Unterschrift

Prösidentin Zweckverbond : Zweckverbo ndsschreiberin :

V &dlA^

Borboro Junker Korin Ghilordelli

Die Gemeinden bestötigen die Stotutengenehmigung

Gemeinde Oberbuc hsilen

Ge ndeprösident: Gemeindeschreiberin:

Vom Regierungsrot om
Sraatsgchrelber

{^

3
J s Motschi

OBER
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Gemeinde Neuendorf

nd ent:

Gemeinde Egerkingen

Gemeindeprösidentin

Gemeindeschrei

Cloudio l. Borrer

Gemei hreiberin:

nn

Gemeindeschreiber:

Roiner Hö

meindeschreiberin:

lo Zeltner

/h//1
Johonno Bortholdi

Gemeinde Hörkingen

Gemeind eprösident:

Grolim

Gemeinde Niederbuch

Gemeinde prösident:

orkus tner
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